
Hinweise zur Anrechnung ausländischer Veranstaltungen 

 

 Veranstaltungen werden nur anerkannt, wenn eine Anerkennung vor 

Abreise mit dem Lehrstuhl geklärt wurde 

 Bitte bringen Sie alle notwendigen und verfügbaren Informationen über 

die Kurse mit, die Sie angerechnet bekommen wollen 

 Mindestens notwendig ist eine Gliederung, Informationen über zu 

erlangende ECTS, Informationen über Prüfungsmodalitäten und die 

verwendete Literatur 

 Sollten Informationen nicht in Englisch oder Deutsch vorliegen, 

benötigen wir eine Übersetzung der Dokumente und Informationen, um 

über eine Anerkennung entscheiden zu können. 


